
8. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Inanspruchnahme des Freibades Quickborn 

Aufgrund der §§ 4 und 18 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gültigen 
Fassung und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in 
der zurzeit gültigen Fassung der Bekanntmachung wird nach Beschlussfassung der 
Ratsversammlung am 30.04.2015 folgende 8. Nachtragssatzung erlassen: 
 
§ 4 (Benutzungsgebühren) wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 
 
(1) Die Gebühren betragen: 

1. Einzelkarten  

   

 Kinder, Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Schüler 1,30€ 

 Studenten, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst, am Freiwilligen Sozialen 
Jahr oder Ökologischen Jahr, Bürger mit Anspruch auf Grundsicherung 1,70€ 

 Erwachsene 3,80€ 

   

2. Zehnerkarten  

   

 Kinder, Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Schüler 11,50€ 

 Studenten, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst, am Freiwilligen Sozialen 
Jahr oder Ökologischen Jahr, Bürger mit Anspruch auf Grundsicherung 

 

15,00€ 

 Erwachsene 28,00€ 

   

3. Saisonkarten  

   

 Kinder, Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Schüler 32,00€ 

 Studenten, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst, am Freiwilligen Sozialen 
Jahr oder Ökologischen Jahr, Bürger mit Anspruch auf Grundsicherung 

 

48,00€ 

 Erwachsene 69,00€ 

   

4. Familienbadekarten  

   

 Gilt für einen oder  zwei Erwachsene mit mindestens einem in der 
Lebensgemeinschaft befindlichen Kind bis zum 18. Lebensjahr, sowie die über 
18-Jährigen, die sich in der Ausbildung befinden. Ein Nachweis ist zu erbringen. 

 

75,00€ 

  

(2) Eine Gebührenbefreiung besteht für: 

1. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 

2. Inhaberinnen/Inhaber des Ferienpasses für 6 Besuche des Freibades. 

 

Inkrafttreten 

Diese Nachtragssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Quickborn, den 02.04.2015     

 

Stadt Quickborn 

                 gez. 

Thomas Köppl 
          Bürgermeister 


